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Die internationale Convention zu Gens.
Die auf dem genfer Congresse vom 22. August geschlossene und am

22. Juni 1863 ratisicirte Convention der meisten Staaten Europas und der nord¬
amerikanischenUnion gehört ihrer Idee nach zu den größten Fortschritten der
Humanität im jetzigen Jahrhundert. Sie gewährt „zur Milderung des Looses
der Verwundeten" die Neutralität der verwundeten Gefangenen und der Feld¬
sanitätsanstalten mit ihrem gesammtcn Verpflegungspers^'nal, und bietet hierdurch
eine breite Basis für die Wirksamkeitder Hilfsvereine zur Pflege der im Felde ver¬
wundeten und erkrankten Krieger. Ohne diese Convention würde die Privat¬
beihilfe im Kriege ein Stückwerk bleiben, und könnten weder die amtliche Hilfe¬
leistung noch die private Mitwirkung bei derselben dem erhabenen Zwecke ent¬
sprechen, den sie sich vorgesetzt haben.

Der vorjährige Krieg würde die Segnungen dieser Convention schon haben
wahrnehmen lassen, wenn Oestreich derselben früher beigetrcten wäre. Erst nach Be¬
endigung der Feindseligkeiten, am 21. Juli, schloß die östreichischeRegierung, von
der Nothwendigkeit überzeugt und von der öffentlichen Meinung gedrängt, sich
dem Borgange der übrigen Staaten an. Die gefangenen Verwundeten, 411
Offiziere und 13,935 Mann, hatten indessen unter dieser Säumniß kaum zu
leiden; sie wurden mit aller Rücksichtnahme in den preußischenLazarethen als
Hilfsbedürftige mit derselben Sorgfalt gepflegt, welche den preußischen Ver¬
wundeten gewidmet wurde. Die gefangenen östreichischen Aerzte wurden nach
dem Erlaß vom 11. Juli nicht als Kriegsgefangene betrachtet, weil den östrei¬
chischen Befehlshabern schon unter dem 26. Juni durch den als Parlamentär
nach Josephstadt abgeschickten Obristlieutcnant von ZiemicM eröffnet worden
war, daß die preußischen Commandirenden aus Befehl Sr. Majestät des Königs
angewiesen seien, in Erwartung der Gegenseitigkeit alle durch den genfer Ver¬
trag vorgeschriebenenHumanitätsrückstchtcn anch gegen die östreichischen Sani-
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tätsanstalten und Beamten in Anwendung zu bringen. Den östreichischen Mili¬
tärärzten ist diese Notifikation gewiß ebensowenig als den Commandirenden
des kaiserlichen Heeres bekannt geworden; denn sonst würden jene beiden Ver¬
wundeten auf den Verbandplätzen geblieben sein und diese das Anerbieten, die
gefangenen Verwundeten ihnen übergeben zu wollen, angenommen haben. Erst
nach dem Beitritt zur Convention übernahm der Professor Dr. von Dumreicher
im Auftrage seiner Negierung gegen Ende August die in 17 preußischen Feld-
lazarcthen Böhmens zurückgebliebenenVerwundeten zur Behandlung durch östrei¬
chische Aerzte.

Wenn somit die Convention in diesem Kriege noch nicht zur Anwendung
und Prüfung, die segensreiche Wirkung derselben noch nicht zum vollen Aus¬
druck gebracht werden tonnte; so haben doch die in demselben gemachten Er¬
fahrungen und eine unbefangene Beurtheilung der Fassung jener Conventions-
artilel zu der Ueberzeugung geführt, daß durch dieselbe den Anforderungen der
Humanität nicht in dem Umfange entsprochen und der Zweck nicht in dem Grade
erreicht werden kann, als nothwendig und zulässig ist, wenn die Kiäfte und
Mittel, welche zu Gebote gestellt wetten, volle Verwendung finden sollen.

Es haben sich über die Mängel dieses menschenfreundlichenBundes bereits
wiederholt bcmcrkensw>rthe Stimmen vernehmen lassen. Dr. von Haurowitz,*)
Gcneralinspcctor des Saniiätswcsens der kaiserlich russischen Marine, hält die
Aueführung der Convention nicht nur für höchst schwierig, sondern unter ge¬
wissen Umstanden für ganz unmöglich. Ihm scheint die gesammte Convention
trotz ihres edlen Charakters wenig mehr als eine doctrinäre Illusion zu sein, der
man sich zwar in der besten Absicht hingegeben haben, die aber um so hemmender
wirken könne, als man sich leicht dem Glauben hingeben könne, durch dieselbe
bereits genügende Mitlei zur Abhilfe des menschlichen Elends auf dem Schlacht-
sclde gesunden zu haben. — Es ist ferner vom Professor von Dumreicher**) und
von Dr. Samuel***) den Artikeln der genfer Uebereinkunft mit Recht ein Mangel
an Präcision des Ausdrucks zum Voiwurs gemacht und hervorgehoben worden,
daß dieselben eine verschiedeneDeulung zulassen. — Der Verfasser möchte für
die Hauptnrsache dieser Mängel die Unklarheit der Redactionscommission über
die im Kriege und nach Schlachten vorkommenden Zustände und der Bedürfnisse
halten, welche die Concessionen zur Erreichung des edlen Zweckes zur Voraus¬
setzung genommen haben. Es bestand die Berathungscommission der 26 Be¬
vollmächtigten zu Genf aus 10 Aerzten, 8 Gesandten, 3 Offizieren. 2 Mllitär-
bcamten, 1 Geistlichen und 2 Privaten, und die Redactionscommission für den

'1 Das Mililärsoniteitswcsen in den vereinigten Staaten von Nordamerika. Stuttgart,
1866, S, 4 ff.

Zur Lazeircihfrage,Erwiderung von Professor von Dumreicher «n Professor von Lan-
genbttt. Wien, 1867; S. 48, — "*) Preußische Jahrbücher; 1867, April; S, 408. —
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vorzulegenden Entwurf aus fünf Laien und einem Professor der Militär5irurgie
aus England.*) Es war bei dieser Commission somit der militärärztliche Stand
nur durch einen Theoretiker und der militärische gar nicht vertreten. Bei der
Berathung vermochte der durch seine drei Mitglieder vertretene Militcirstand
nichts in die Wagschale zu legen, die zehn Aerzte aber scheinen, wenn ihnen
Kriegserfabrung wirklich zur Seite stand, dieselbe entweder nicht geltend gemacht
zu baben. oder überstimmt worden zu sein. Die Znsamme setzung der Com¬
mission war demgemäß keine günstige, den Zweck fördernde. Die Fassung der
Artikel würde den Zuständen und Bedürfnissen mehr entsprochen haben, wenn
die Redactions- und Berathlingscommission prävalirend aus kriegserfahrenen
höheren Offizieren und Militärärzten bestanden hätte, welche mit den Verhält¬
nissen der Feldlazarethe und dem Zustande der Verwundeten während und nach
der Schlacht genau bekannt waren.

Die Mängel, welche den Artikeln der Convention zum Vorwurf gemacht
Werden und der vollständigen Erreichung ihre« Zweckes hindernd in den Weg
treten können, sind folgende:

1. Die Bestimmungen sichern zunächst nicht die erforderlicheSorae für die
Verwundeten in ihrer Noth. Der ersteh und zweite Artikel"**) gewähren dem
gcsammten zum Sanitätsdienste in den Ambulanccn und Feldspitälern be¬
stimmten Personale durch die Anerkennung seiner Neutralität allerdings nicht
nur die periönlicbe Freiheit, sondern der dutte Artikel'!'), selbst nach der Besitz¬
nahme durch den Feind, die freie Selbstbestimmung in Betr.ff der Forschung
des Krankendienstes. Es wird ohne alle Bedingung den betreffenden Personen
gestattet, zu den Corps sich zurückziehen zu können, denen sie angehören, es wird
ihnen solchen Falls selbst die Begleitung zu den feindlichen Vorposten von
Seiten des Heeres gesichert, welches Besitz ergriffen hat. Durch diese beliebige
Rückkehr der Militärärzte und des übrigen Verpflegungspersonals können c,ber

") Der Genfer Conareß und seine Ergebnisse. Darmstadt. 1865 ; S. 13 und 16.
"*) Art. I. 1^-8 irmdutimeks et tes böxitmrx miIiwii'<Z8 serout rcecmnus rieutres st

vomwk te!s xrotegss ot respoetes P!U' Ins KvUiAvrknts, »US»! lollßtemp» qu'il s'? trouvsr»
äes rns,Ikäss ou ä«8 bIe88Ü3. — uentralits vessei »it, si I«zs »mbulanevs et Ivs Küpitaux
etaieot gsrclös x»r uns t'vrvs militaire.

Art. II. persone! 6es düpitaux et ctes »mdnlsvoes, eomprenant I'mteoäavee,
les servioes So saote, Ä'mlmini8tr»ti<»u, äe transport äs l»Is8sv8, siusi quo le» aumü-
ni«r8, xiulieipera !>u beiivfiso äe I» nvntralitv lors^n'il kouetioanvr» et t-urt gu'il restsr»
äs 1>Io88v8 Ä rvlsvvr orr » iioenunr,

->-) Art. III. I^«8 personnvs c>ö->iß»vk8 Sans I'^rtiels preveäent xouri-ont, nieme. »prss
I'ooeusiirtion pirr I'emiemi, enntinnei' ä rvmpüi' Ieue8 tonetions 6»ns I^IrüpituI eu I'twr-
bullwvv, qu'viles ässervent. on so retirsr poar rs^oiiläro Iv oorps, auquvl elles »pxar-
tienvsut. — v«os ces vireoiZstKnoos, lorsquv ves vesserovt Ie»rs konetioos, «Uss ssrsut
rvmises »ux »vmlt-xostes ovnvmis» p»r les seius äs l'srmoo oooupautv.

36*
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nach einem Gefecht und nach einer Schlacht die gröüten Kalamitäten für die Ver¬
wundeten herbeigeführt werden; denn es steht nicht zu bezweifeln, daß die
Sanitätsbeamten häufig, nachdem sie gegen ihren Willen in die Hände des
Siegers gefallen oder freiwillig bei der Ausübung des Sanitätsdienstes während
der Schlacht auf dem nunmehr vom Feinde occupirten Terrain verharrt sind,
von ihrem Rechte sobald als möglich und ohne ihre Aufgabe ganz zu lösen
Gebrauch machen und ihre Entlassung fordern werden, um zu ihren Corps zu¬
rückkehrenzu können. Es fällt aber die Sorge für die Verwundeten stets dem
das Schlachtfeld behauptenden Sieger zu und diese Sorge, soll sie sich auf den
Feind erstrecken, wird um das Doppelte und selbst Dreifache vermehrt. Um diese
Aufgabe im Sinne der Conveniion befriedigend zu lösen, reichen die Kräfte des
Siegers dann nicht hin. Die abgemessenenEtats der Aerzte und Feldlazarethe
waren bisher immer die Ursache des Jammers und Elendes nach einer Schlacht,
die eben durch die Convention gemildert und möglichst beseitigt werden sollen.
Will man diesen Zweck wirklich erreichen und die Convention nicht eine leere
Phrase sein lassen, so muß dem Sieger gestattet sein, auch über das in seiner
Macht befindliche Personal und Material der feindlichen Sanitätsanstalten so
lange verfügen zu können, bis von ihm, nach der Beseitigung des Nothstandes,
die weitere Sorge für die Verwundeten allein übernommen werden kann. —
Demgemäß müssen nach jedem Kampfe alle Aerzte und das gesammte Personal
der besiegten Partei, welches zum Dienste in den Amdulancen und Feldspitälern
gehört, — mögen dieselben während der Action in Thätigkeit gewesen sein oder
nicht, — zur ferneren Hilfeleistung bei den Verwundeten während der Occupation
des Terrains durch den Sieger so lange bleiben und wirksam sein, als für
nöthig gefunden wird, d. h. bis von Seiten des Siegers für das Unterkommen
und die weitere Pflege der Verwundeten entweder durch Zurückgabe derselben
an den Feind, wenn die Verhältnisse es erlauben, oder durch Ueberführung in
die eigenen Heilanstalten gesorgt ist. Dies gilt sowohl von den Verwundeten
auf den Verbandplätzen, wo die Ambulanten thätig sind, wie von denen in stabilen
Feldlazaretten, welche im Rücken der Armeen errichtet und vom Sieger
occupirt worden sind. —

Die Aerzte und das übrige Verpflegungspersonal müssen somit vorüber¬
gehend in das Sanitätscorps des Siegers aufgenommen und diesem gleichge¬
stellt werden. Es hat die Militärbehörde, unter deren Schutz die Aerzte u. s. w.
nunmehr stehen, für die Sicherung ihrer Existenz gegen spätere Liquidation der
Kosten ebenso zu sorgen, wie für die gefangenen verwundeten und Kranken.
Was an Mitteln zur Verpflegung fehlt, muß auch für diese mit derselben Sorg¬
falt herbeigeschafftwerden, welche denen des Siegers gewidmet wird, mag dies
durch Requisition, Lieferung aus Depots des Siegers oder durch Spenden der
Hilfsvereine geschehen. Zu letzterem Zweck muß auch den Delegirten der Vereine
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und den Begleitern von Transporten aus Feindesland, unter dem Schutze
des rothen Kreuzes auf weißem Grunde, der Zutritt zu den Feldspitälern in
das vom Sieger occupirte Terrain gestatter, die Hilfsleistung der Vereine somit
eine gemeinschaftlicheund gegenseitige werden, die keine Feinde, sondern nur
Hilfsbedürftige kennt.

Gerathen Militärärzte in Gefangenschaft, so muffen auch sie vorübergehend
und so lange das Bedürfniß es fordert, zum Dienst bei den Verwundeten ihres
Heeres herangezogen werden. Dies kann besonders nothwendig werden, wenn
beim Vorhandensein einer großen Menge von Verwundeten des Gegners Fcld-
spitalärzte in genügender Zahl nicht zur Verfügung stehen. Da ihre Abwesen¬
heit von der Armee mehr als die der Hospitalärzte vermißt wird, so sind sie
bei eintretender Entbehrlichkeitvorzugsweise dem Gegner bald wieder zuzuführen,
damit dem Mangel an Aerzten, an welchem alle Armeen leiden, für die folgen¬
den Gefechte und Schlachten vorgebeugt sei.

Was die Heranziehung der Aerzte des Feindes zum Dienste bei den Ver¬
wundeten des Siegers betrifft, so muß von dem Gesichtspunkte aus, daß der
Verwundete und Erkrankte aufhört Feind zu sein, und daß jeder Arzt ver¬
pflichtet ist, in der Noth jedem Menschen Hilfe zu leisten, sowie in Berücksich¬
tigung dessen, daß die dauernde Behandlung der meisten Verwundeten den
Aerzten der siegenden Armee zufällt, — unbedingt auf derselben bestanden
werden. Je schneller der Nothstand beseitigt und der Sieger in den Stand
gesetzt wird, die fernere Sorge für die Verwundeten allein übernehmen zu können,
desto früher können die Aerzte des Feindes entlassen werden und zu ihren
Corps zurückkehren. — Einen Zeitpunkt für die Mitwirkung der Aerzte fest-
zustellen, dürfte seine Schwierigkeiten haben; wir meinen indessen, daß inner¬
halb acht bis zehn Tagen das Nothwendigste durch der vereinten Kräfte
Streben für die Beseitigung des Nothstandes geschehen könnte. — Nur unter
diesen Bedingungen kann die Convention eine Wahrheit werden. —

2. Beschränkt wird die Absicht der Convention durch den zweiten Passus
des ersten Artikels, zufolge dessen die Neutralität einer Ambulance oder eines
Feldlazareths nicht anerkannt wird, wenn dieselben durch militärische Macht
besetzt sind. —In Feindesland ist auf Märschen und bei Etablirung eines Lazareths
ein militärischer Schutz aber fast immer nothwendig.^ Daß dieser militärische
Schutz die Ursache davon werden soll, daß die Nettungs- und Feldheilanstalten
in ihrer freien Wirksamkeit beschränktund ihrer Bestimmung, als geheiligte
Stätten der Humanität gemeinsam zu dienen, entzogen werden, kann völkerrecht¬
lich nicht gebilligt werden. Geräth ein im Marsche begriffenes oder ein in einer
Stadt errichtetes Spital in die Hände des Feindes, so mag das Schutzcommando
gefangen werden, das Spital aber muß nunmehr unter den Schutz der das
Terrain occupirenden Macht gestellt werden, mag es Verwundete verpflegen oder
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nicht; ferner darf weder das Sanitäts- und Verpflegungspersonal als in Ge¬
fangenschaft gerathen, noch das Material als Beute angesehen werden.

3. Eine dem Zwecke der Convention widersprechendeBestimmung in den
Artikeln I und IV") ist es ferner, daß die Neutralität aufhören soll, wenn sich
feine Kranken oder Verwundete mehr in der Ambulance oder in einem Feldspital
befinden, und daß dann das Material des letzteren dem Kricgsrecht verfällt
und als Beute eingezogen wird. Man erkennt somit zwar an, daß das Ma¬
terial, welches eine Ambulance zu ihrer Wirksamkeit auf dem Schlachtfelde
mit sich führt, derselben nothwendig ist. man legt aber Beschlag auf das. welches
den Aerzten der Feldspitäler zur Aufnahme und Behandlung der Verwundeten
erforderlich ist. nachdem diesen in jener die erste Hilfe geleistet wurde. Die
Aerzte der Feldspitäler sollen, wenn sie keine Verwundeten und Kranke mebr zu
behandeln baden, ohne das Lazarethmatcrial zu ihren Corps zurückkehren und
nur ihr Eigenthum mitnehmen. — Es ist bei dieser Bestimmung durch den
Kongreß nicht bedacht worden, daß durch sie der betroffenen Partei ein
empfindlicher, nicht leicht wieder zu ersehender Verlust zugefügt wird, in¬
dem sie dieselben der Mittel beraubt, durch welche die ihr zurückgesendeten
Aerzte fernerhin ihrem Berufe nachkommen können. Wie das Verpflegungs¬
personal muß auch das Material sein und im Besitz der streitenden Parteien
bleiben.

4. Im Artikel V**) wird wohl zu viel versprochen, wenn, wie es wörtlich
heißt, die Landesbewohner, welche den Verwundeten Hilfe bringen, verschont und
keiner Beschränkung ihrer Freiheit unterworfen werden sollen, und ferner fest¬
gestellt wird, daß jeder Verwundete, der in einem Hause aufgenommen und ver¬
pflegt wird, demselben als Schutzwache dienen, und daß der Bewohner, welcher
Verwundete bei sich beherbergt, frei von Einquartierung und selbst von einem
Theile etwaiger Kriegöconlrivutiouen bleiben soll. Der Zweck dieser Verordnung,
in so weit sie den Verwundeten zu Gute kommt, ist allerdings anzuerkennen und
auch für die Zukunft aufrecht zu erhalten, die versprochene Begünstigung der
Bewohner dürfte aber wohl nur zum Theil und nur sehr beschränkt zur Ausführung

") Art. IV. I/S mktörivl lies Iiopitu.ux militgiros ckomourant soumis s.ux Isis cko lil
!,;uorro, les xorsoimos »tt^ohöos » 008 oopiwnx oo pourront orr retirant empörter
<zue los olijsts, «M sollt leur proprivto Mrtiovlivre. vans >es miimvs viroollstimvvs
»u ooutriüro I'umlml-mev oousorvora son müti^iol,

") Art, V. 1^08 lulditants cku pt^s, <zui portorout soovurs smx Iitosgös, sorollt ro-
snootvs, st ckomeureront Nl>r«s. I.vs gvnürmix cko p»issm>e«s dvNixvriwts »nrout pour
missw» cko provenir Iss Iianitants cko I'»pi»vl tu.it » leur nmilauite, et cko lu. nelltrslitv.
qui on soiÄ la vollsoguöllev. — T'out blosso roouilli vt soiMv ckuris uns m^ison, /
sorvira, cko esuvegarcko. I,'lliil>il»llt qui smru. >oonilli «»ox I»i ckos Klvssos, »or» ckispsnsö
cko Ioj>omont ckos troupos, Äiinsi izuo ck'uiio partio lies eontribiitions cko ^uorrv, quisorsiont
imposoos.
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kommen, und im gegenseitigen Interesse weder von den Civilbehörden, noch von
den Truppencommandeuren in dem bezeichneten Umfange zugestanden werden
können. —

5. Die Bestimmung im Artikel VI,*), daß Verwundete und Kranke, welcher
Nation sie auch angehören, in Hospitäler u. s. w. aufgenommen und verpflegt
werden sollen, ist schon in dem vorhergehenden Artikel einbegriffen und der
eigentliche Zweck der Convention, welche dieser von allen civillsirten Völkern
immer geübten Menschenpflicht nur weitere Grenzen dadurch steckt, daß die Ver¬
wundeten in Zukunft nicht mehr als Gefangene betrachtet, sondern an die feind¬
lichen Vorposten unmittelbar übergeben werden sollen, wenn die Umstände es
gestatten und beide Theile einverstanden sind. — Diese Erlaubniß, deren Be¬
nutzung auch im Interesse des Siegers liegt, dürfte wohl nur von den Leicht¬
verwundeten, welche zu gehen im Stande sind, benutzt werden können; denn es
dürste für die Schwervcrwundelen in der Regel an Transportmitteln fehlen,
da der sich zurückziehende Feind auch die Eisenbahn unwegs.'M zu machen pflegt.
Auch die Rückkehr der in Spitälern hergestellten, aber nicht mehr dlenstfälngen
und der wieder zum Dienste tauglich gewordenen Verwundeten gegen das Ver¬
sprechen, in diesem Kriege nicht wieber dienen zu wollen (ein Versprechen, welches
in einem länger dauernden Kriege nicht gehalten werden dürfte) möchte während
der Fortdauer der Operationen auf Schwierigkeiten stoßen. — Die Erklärung
einer unbedingten Neutralität der Krankentransporte und des sie leitenden Per¬
sonals darf als eine Consequenz des Zweckes der Convention bei einer neuen
Feststellung ihrer Artikel ebensowenig als die Bestimmung der Neutralität für
Transporte der Hilfsvereine fehlen.

Wie nach Feidschlachtcn, so müßte auch während der Dauer von Belage¬
rungen die Neutralität des Vcrpflegungpersouals und der Kranken der Belagerten
anerkannt werden, wovon in der Convention keine Rede ist. — Bei langer
Dauer einer Belagerung bleibt die Entwickelung ansteckender Krankheiten unter
dcu Truppen und Bewohnern nicht aus. Die zunehmende Z.ihl der Verwun¬
deten und Kranken und der sich steigernde Mangel an Lebensbedürfnissen und
Gegenständen zur Krankenpflege führen Noth und Elend bis zu einem hcrzzer-

') Art. VI. tue» miUkürvs Klesso« »u msluilvs sorvut, rovuillies vt so-Pies, ü,
'tuvlijuo imtion yu'ils u,ppiU'tivimsr>t,. — I^os cvnimimcllnits en odot' imront taculte So
i'vmettre immöckistvinsut »ux »vlmt-postvs ermowis» los militaiios oooemi» dlsssös
peuSaut >o comlWt, IvrsizuE los <:iroc»v8taneokilo xormottrout et Su consentvmvut dos
eivux xxu'tis sorovt ronvoz'ös Saus lour xuz'ü eoux ,^ui, uprös gnoiison, soiovt ro-
Vvvllus inoapablos So sorvir. — I,vs »utros pourront ötre SMlomont rouvo>ös, ä I»
VvuSition So uo p»s ropreuSro los armes ponSsnd la Suröv So I» xnvrrv. — lies
^vaeiiationz, avo<! I« i><!rs»linol <iui los SiriM, soront <:onvoi-tss par uno uviitralitv
^dsolug.
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reißenden Grade herbei, denen Tausende als Opfer fallen, wie namentlich die
Belagerungen von Mainz und Torgau bewiesen haben! — Um der Wiederkehr
solcher Kalamitäten für die Folge vorzubeugen, müßte den Belagerten, sowohl
den Truppen als den Bewohnern, gestattet werden, transportfähige Kranke und
Verwundete, deren Heilung resp, bis zum Wiedereintritt der Dienstfähigkcit
zweifelhaft ist oder sich in die Länge zieht, von Zeit zu Zeit evacuiren und
nach Militärlazarcthen oder Civilspiiälern in offenen Städten zerstreuen zu
dürfen, in denen sie unter dem Schutze der Neutralität der Behandlung unter¬
worfen werden könnten und der nachtheiligen Rückwirkung entzogen würden, die
bei ihrem Verbleiben in der Festung auf die Gesunden nicht ausbleibt.

Die erhabene Idee, welche der Convention zum Grunde liegt, hat in den
Herzen aller Menschen einen zu mächtigen Anklang gefunden, das Bedürfniß
ihrer Ausführung bei allen civilisirten Völkern zu tiefe Wurzeln geschlagen,
als daß ihre Verwirklichung je wieder aufgegeben werden könnte, so groß auch
die Schwierigkeiten sind. Das Licbeswerk darf aber kein Stückwerk bleiben.
Es müssen alle Feldlazarette mit ihrem Personal unbehelligte Statien der Hu¬
manität werden, auf welchen gemeinschaftlichvon beiden kriegführendenParteien
allen Opfern des Krieges Beistand und Hilfe ohne irgendeine Störung und
Beschränkung so lange gewährt wird, als die Noth es erheischt. Zur Erreichung
dieses Zieles wiid eine Revision und veränderte Fassung der Conventionsar¬
tikel durch sachverständige Männer auf einem abermals anzuordnenden Congresse
nothwendig sein. Für die Hilfsvereine erwächst die Aufgabe, auf einer inter¬
nationalen Konferenz durch eine Vorberathung auf den gleichen Zweck hinzu¬
wirken, damit sie in künstigen Kriegen eine sichere Basis für ihre Wirksamkeit
finden. vr. A. L. Richter.

Gnizots Memoiren (Band 8.).
dluinol,, mellwii-LS xvur servir ü. I'nistoil'ö <Ze mon temps. ?. VIII. ?g,ns,

Medol I.6V7 tröres. I^eirMg, ^. Li-oeKIums, 1867.

1.

Auswärtige Politik.

Mit dem vorliegenden achten Bande bringt Guizot seine Memoiren zum
Abschluß. Der Sturz der Julimonarchie, mit der er untrennbar verwachsen
war. entfernte ihn für immer von der politischen Schaubühne, aus der er eine
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